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Das Bundesministerium fur Finanzen beehrt sich, den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Leistung elnes Beitrages zur Sonderfazilität für 

die Länder südlich der Sahara (SAF) samt Vorblatt und Erläuterungen in 

25-facher Ausfertigung zur Vorlage an den Nationalrat zu senden. 

Fur die Abgabe der Stellungnahme im Zuge des Begutachtungsverfahrens 

wird eine Frist bis 9. August 1985 gesetzt. 

25 Beilagen 

24. Mai 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Pilz 

Für die Richtigkeit 
derc�r::g: 

/ 

( 
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En t w u r f  

Bundesgesetz vom .................. . 

über dIe LeIstung eInes Beitrages 

zur Sonderfazilitat fur dIe Lander 

südlICh der Sahara (SAF) 

Der NatIonalrat hat Deschlossen: 

� (1) OIe RepublIk österreich leIstet zur Sonderfazilität für 

dIe Länder sudliCh der Sahara eInen BeItrag in Höhe von 222 800 000 SchIlling. 

(2) Der Bundesprasident oder eIn von Ihm hlezu bevollmächtIgter 

Vertreter wIrd ermächtIgt, namens der RepublIk Osterreich der Internationalen 

EntwIcklungsorganisation (IDA) gegenüber eIne Verpflichtungserklarung zur 

LeIstung eInes BeItrages zur Sonderfazilitat fur die Länder südlich der 

Sahara abzugeben. 

(3) DIe Vorsorge fur dIe fInanzielle Bedeckung hat der Bundes

mInIster fur FInanzen zu treffen. 

� MIt der Vollziehung dIeses Bundesgesetzes 1st der Bundesminister 

fur FInanzen betraut. 
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V o r  b 1 a t t 

Problem: 

Die Schaffung einer SonderfazIlität fur die Länder südlICh der Sahara 

(SpeCIal Facillty for Sub-Saharan Afrlca, SAF) wurde wahrend der Weltbank

tagung 1984 als Beitrag zum International allgemein akzeptierten gemein

samen Aktlonsprogramm für die Lander sudlich der Sahara vorgestellt. 

Verhandlungen der Geberlander fanden am 31. Janner und am 1. Februar 1985 

In ParIS statt. Bel diesen Verhandlungen sagte Osterreich - vorbehaltlich 

der parlamentarlschen Genehmigung - die Leistung eInes Beitrages in Höhe 

von 10 Mllilonen US-Dollar zu, das SInd zum StIchtag 1. Februar 1985 

222 800 000 Schllllng. 

Der gegenstandliche Resolutionsentwurf wurde am 21. Mal 1985 vom 

DirektorIum der Weltbank angenommen. DIe 1m Rahmen dIeser Fazilität 

zugesagten BeItrage sollen bis spatestens 30. JunI 1988 geleIstet werden; 

die Beitragsleistung kann Jedes Geberland fleXIbel gestalten, doch sollen 

auf Jeden Fall zwel Drittel der Gesamtleistung bis 30. Juni 1987 erfolgen. 

osterreich nimmt In AUSSIcht, drei gleiche Raten In den Jahren 1986, 1987 

und 1988 zu bezahlen. 

Ziel: 

Mit der gegenstandllchen Gesetzesinitlative soll die gesetzlIche Ermachtigung 

fur dle Lelstung eInes Beltrages zur Sonderfazilltat für die Länder südlich 

der Sah ara geschaffen werden. 

Inhalt: 

Der gegenstandllche Gesetzentwurf hat die Leistung eInes Beitrages in Höhe 

von 222 800 000 Schllllng zur SonderfazIIltat für die Lander südlICh der 

Sahara zum Gegenstand. 

AlternatIven: 

Keine 

Kosten: 

Durch die Ausführung dieses Gesetzes entstehen der Republik Österreich 

Kosten In Hohe von 222 800 000 SchIllIng. 

154/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



E r l a u t e r u n g e n  

AllgemeIner Tell 

Die Schaffung eIner SonderfazIlität fur dIe Lander südlICh der Sahara 

(SpecIal Facillty for Sub-Saharan Afrlca, SAF) wurde wahrend der Weltbank

tagung 1984 als BeItrag zum InternatIonal allgemeIn akzeptierten gemeinsamen 

AktIonsprogramm fur dIe Länder sudlich der Sahara vorgestellt. Verhandlungen 

der Geberlander fanden am 31. Janner und am 1. Februar 1985 in Paris statt. 

Der diesbezugliche Resolutionsentwurf wurde am 2 1. Mai 1985 vom DIrektorium 

der Weltbank angenommen. 

Die SAF soll eine eInmalIge Aktion sein, In deren Rahmen eIn Betrag 

von ca. 1,2 MIllIarden US-Dollar fur die FISkaljahre 1985 bis 1987 von den 

Geberlandern auf freiwillIger Basis aufgebracht werden soll. Die Mittel 

der SAF sollen In erster LinIe Jenen afrIkanIschen Ländern zugute kommen, 

dIe entweder bereIts Reformprogramme durchführen oder von denen zu erwarten 

ist, daß SIe solche In den nachsten eIn bis zwei Jahren in Angriff nehmen 

werden. DIe MIttel der FazilItät werden von der InternatIonalen Entwicklungs

organisation ( IDA) gesondert von ihrem ubrlgen Vermögen treuhändig verwaltet 

werden. DIe FInanZIerungen in den Empfangerlandern sollen zu IDA-Konditionen 

erfolgen, d. h. zInsenlos, mIt LaufzeIten von 5 0  Jahren bei 10 tilgungsfreien 

Jahren, eIner Bearbeitungsgebühr von 0, 75  % und einer Bereitstellungsgebühr 

fur noch nIcht In Anspruch genommene Beitrage von 0, 5 %. Die Beitrage der 

Geber werden als Geschenk erwartet und sollen ungebunden gewährt werden. 

Uber dIe Vergabe der MIttel entscheidet das Direktorium der Internationalen 

EntwIcklungsorganisation. DIe Auftrage fur dIe finanzierten Projekte erfolgen 

auf Grund InternatIonaler Ausschreibungen. 

Im HInblIck auf das enttauschende ErgebnIS der siebenten Wiederauffüllung 

der MIttel der InternatIonalen EntwIcklungsorganisation und dIe offensichtlIche 

Unmoglichkelt, 1m nachhIneIn doch noch weItere MIttel fur die Internationale 

EntwIcklungsorganisation zu erhalten, WIrd die neue FaZIlitat als eIn wirk

sames Instrument angesehen, zusatzllche FInanzmittel für dIe HIlfe an die 

armsten Lander AfrIkas aufzubringen. Schon vor Beginn der Verhandlungen 

stand allerdings fest, daß SIch die USA an der DotIerung der FaZIlität nIcht 

beteIlIgen wurden, jedoch bIlaterale HIlfsmaßnahmen größeren Umfangs fur 

dIe RegIon In Aussicht nehmen. Von den ubrigen größeren Geberlandern hatte 

SIch ledIglICh FrankreIch von allem Anfang an besonders für die HIlfsaktion 

eingesetzt, während dIe Bundesrepublik Deutschland, das VereInigte Königreich 

und Japan trotz verstarkter Bemühungen des PräsIdenten der Weltbank nicht 

bereIt sind, sich an der FazIIItat zu beteIlIgen. Sie wollen allerdIngs 
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bIlaterale HIlfe fur dIe selben Lander und die gleichen Zwecke zu annahernd 

gleIchen BedIngungen zur Ve,fugung stellen. BIsher wurden dIrekte Leistungen 

In dIe SAF von fOlgenden 

OsterreIch 

Danemark 

FInnland 

FrankreIch 

Irland 

ItalIen 

Kanada 

NIederlande 

Norwegen 

Schweden 

Landern zugesagt: 

10, 0 MillIonen US-Dollar 

15 , ° MIllIonen US-Dollar 

11 , 8  M 1 1 1 ionen US-Dollar 

15 4 , 6 M1 1 l  ionen US-Dollar 

1, 5 MIll ionen US-Dollar 

153, 3 MIllIonen US-Dollar 

75, 3 MIllIonen US-Dollar 

97 , 5  Mllllonen US-Dollar 

28,2 MllllOnen US-Dollar 

4 8, 7 MIllIonen US-Dollar 

Weltbank 150, 0 MIllIonen US-Dollar 

(Als Stichtag fur den Wechselkurs des US-Dollars wurde der 1. Februar 1985 

gewah 1 t. ) 

DIe SchweIZ, dIe nicht MitglIed der Weltbank und der Internationalen 

EntWIcklungsorganIsatIon 1st, wird der FaZIlItät dennoch eInen Betrag von 

80, 4 MIllIonen SchweIzer Franken zur Verfügung stellen. DIe Parallelfinanzierungen 

der BundesrepublIk Deutschland werden voraussichtlIch 100 Millionen Deutsche 

Mark JahrlIch, Jene Japans 17, 5 MillIarden Yen wahrend des ersten Jahres 

und noch zu bestImmende Beträge wahrend der beIden darauffolgenden Jahre, 

und Jene des VereInIgten KönigreIchs 75  MIllIonen Pfund fur die Funfjahres

perIode betragen. Andere In Frage kommende Geberlander haben bl�er noch 

keIne konkreten Angaben gemacht. 

DIe MIttel der Fazilltat kannen in Anspruch genommen werden, sobald 

mIndestens VIer Lander BeitragsleIstungen von Insgesamt mindestens 

200 MIllIonen US-Dollar zugesagt haben. 

Empfanger der MIttel der SAF sollen vor allem Lander sein, die sowohl 

StabIlisIerungsprogramme mit dem InternatIonalen Wahrungsfonds abgeschlossen 

haben als auch strukturelle Reform- und Anpassungsmaßnahmen durchführen 

oder In Vorbereitung haben. 

DIe BeItragsleIstung 1St eIne innerstaatlIche Angelegenheit der 

eInzelnen Mltgliedslander und unterlIegt der nationalen Rechtsordnung. Da 

In OsterreIch eIne gesetzlIche ErmachtIgung zur Zusage einer derartigen 

BeItragsleIstung weder 1m Bundes-Verfassungsgesetz noch in einem Spezialgesetz 

enthalten 1st, muß dIese ErmächtIgung durch eIn neues Gesetz erlangt werden. 

Der Gesetzesbeschluß fallt nIcht unter dIe BestImmung des Art. 4 2  Abs. 5 B-VG 
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und bedarf daher der MItwirkung des Bundesrates. 

Besonderer Tell 

Zu § 1 Abs. 1: 

Im Zuge der Verhandlungen über dIe Schaffung der Sonderfazilität für 

dIe Lander südlICh der Sahara wurde österrelchlscherseits, vorbehaltlich 

der parlamentarIschen Genehmigung, die LeIstung eines Beitrages in Höhe 

von 10 MIllIonen US-Dollar In Aussicht gestellt, das sInd 222 800 000 SChillIng 

zum StIchtag 1. Februar 1985. Die Beitragsleistung soll bar in drei gleichen 

Raten in den Jahren 1986, 1987 und 1988 erfolgen. 

Zu § 1 Abs. 2: 

Die ErmächtIgung des Bundesprasldenten oder eines von ihm bevollmächtigten 

Vertreters zur Vornahme der im§ 1 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen erfolgt 

in ÜbereInstImmung mit Art. 65 Abs. 1 B-VG und dessen Auslegung, wonach 

die Bevollmachtigung von Vertretern im Völkerrechtsverkehr von jeher in 

der Befugnis des Staatsoberhauptes zur Vertretung des Staates nach außen hIn 

mitverstanden wurde. HInsIchtlich der Person des zu Bevollmächtigenden 

ist vorgesehen, daß der sachlich zuständige Bundesminister für Finanzen 

1m MinIsterrat beantragen wird, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, ihn 

zur Leistung eines BeItrages zur Sonderfazilität für dIe Länder südlich 

der Sahara zu ermächtigen. 

Durch die Bestimmung des Abs. 2 soll klargestellt werden, daß die 

1m Abs. 1 enthaltene Ermächtigung sich nur auf die Erklärung des Staats

willens nach außen hin beschränkt, während die innerstaatliche Bereitstellung 

der erforderlichen finanziellen Mittel dem hiefur zuständigen Bundesminister 

fur FInanzen obliegt. 
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